
Abschrift/ElL. 

4, Anordnun g 

über_die Haupttreuhandstelle Ost, betreffend Verwertung 

der ehemals polnischen Vermögensobjekte in den eingegliederten 

Ostgebieten. 

vom 9, November 1942 

Mit Rücksicht auf die Kriegeteilhehmer, die infolge ihrer 

— Einberufung zur Wehrmacht ihre Privaten Interessen in der Heimat 

nicht selbst vertreten können, habe ich durch die 3. Anordnung 

über die Haüpttreuhandstelle Ost bestimmt, daß gewerbliche Unter«- 

nehmungen sowie städtische Hausgrundstucke im Werte bis zu 

100 000 RM; die der Verfugung der Haupttreuhandstelle Öst unter- 

liegen, nur an Kr1egsversehrte und gle1chgesuellte Personen ver- 

äußert, werden durfen. Ich habe m1ch entschlossen‚ auch die grögsse- 

ren: Objekte dem deutschen Soldaten vorzubehalten und ordne daher 

an: S D . 

' 1. Die 3, Anordnung uber d19 Haupttteuhandstelle Ost gllt 

£ur alle Obaekte, deren Verwertung nach den geltenden 

Best1mmungen durch die ort110hen Treuhandstellen eSfolgte 

2. Kauf- und’ Uberlassungsvertrage‚ die bis zum 31., Dezenmber 

1942 abschlußre1f sind, fallen nu:ht unter d1ese Bestimmung. 

Berlin den 9. November 1942 

Der Beauftragte fur den Viergahresplan 

a gez. Gor1ng ; 

' 9 \ 0n > n a 

zu V.P. 181 64/1 IL -

Uwe Wehnert
Hervorheben

Uwe Wehnert
Textfeld
[Verkaufssperre also für alle Objekte unter 500.000 RM]




